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Einrichtung eines Gemeinde-
vollzugsdienstes 
Liebe Einwohner und Einwohnerinnen, 
nachdem wir in den letzten Jahren immer 
mehr Probleme mit dem ruhenden Ver-
kehr und auch sonstigen Verstößen z.B. ge-
gen unsere Polizeiverordnung feststellen 
mussten, hat sich der Gemeinderat schon 
vor geraumer Zeit für die Einführung eines 
Gemeindevollzugsdiensts, abgekürzt GVD, 
ausgesprochen. 
Gemeinsam mit den Gemeinden Bahlingen 
und Riegel ist es nun gelungen, einen sol-
chen Gemeindevollzugsdienst einzurichten. 
Die hierfür eingestellte Mitarbeiterin Frau 
Gottemeier hat diese Woche ihre Arbeit für 
die Gemeinde Sasbach a.K. begonnen und 
wird in unregelmäßigen Abständen unser 
Gemeindegebiet kontrollieren. 
Der Gemeindevollzugsdienst nimmt polizei-
liche Aufgaben wahr und ist für den Vollzug 
von Verordnungen und Satzungen zustän-
dig. Die Mitarbeiterin arbeitet eng und ver-
trauensvoll mit der Verwaltung, der Polizei 
und auch Ihnen zusammen. Die Stärkung 
des Gemeinwesens ist ebenso wichtig, wie 
gegenseitiger Respekt und Unterstützung 
zum Wohle unserer Gemeinde. Nur gemein-
sam kann auf Dauer Gutes erreicht werden.
 
Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes 
werden sein:
•	 Überwachung des ruhenden Verkehrs 
•	 Vollzug der Vorschriften über Sondernut-

zung an öffentlichen Straßen
•	 Vollzug der Vorschriften zum Schutz von 

Grün und Erholungsanlagen
•	 Beseitigung von Lärmbelästigungen
•	 Vollzug der Vorschrift von Verunreini-

gung (Müll, Hundekot)
•	 Überwachung des Maulkorb und Leinen-

zwangs bei Hunden
 
Bei ihrer Arbeit ist die neue Mitarbeiterin 
auch auf Unterstützung aus der Bevölke-
rung angewiesen, denn auch Sie können bei 
diesen Aufgaben behilflich sein. 

Montag, 27.07.2020
Abfuhr Graue Tonne 

Dienstag, 28.07.2020
Abfuhr Papiertonne 

Mittwoch, 29.07.2020
Abfuhr Gelber Sack 

Samstag, 01.08.2020
Grünschnitt-Platz geöffnet 

Besondere Aufmerksamkeit wird der Voll-
zugsdienst zu Beginn auf den ruhenden 
Verkehr, insbesondere auf das Parkverhalten 
legen. Deshalb weisen wir an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hin, dass Sie als Ver-
kehrsteilnehmer sich an die Bestimmungen 
der Straßenverkehrsordnung zu halten ha-
ben und z.B. das in unserer Gemeinde gerne 
praktizierte Parken auf dem Gehweg, im Ver-
kehrsberuhigten Bereich oder in Kreuzungs-
bereichen nicht mehr als Kavaliersdelikt ge-
sehen, sondern mit einem Verwarnungsgeld 
geahndet wird. 
Für den restlichen Monat Juli sehen wir, bei 
einem Verstoß, von dem eigentlichen 
Verwarnungsgeld im Straßenverkehr ab. An-
statt dessen erhält der 
Verkehrsteilnehmer einen noch kostenfrei-
en Hinweis am Fahrzeug. 
Ab August werden dann kostenpflichtige 
Verwarnungen ausgesprochen, der Versto-
ßende erhält am Fahrzeug einen Hinweis auf 
den Verstoß und ein paar Tage später dann 
auf dem Postweg eine schriftliche Verwar-
nung von der Gemeinde. 

Ihr Ordnungsamt 

Das Halten ist verboten: 
•	 Halteverbot Zeichen 283 StVO 
•	 generell auf allen Gehwegen, außer 

wenn Parkeinzeichnung vorhanden 
•	 entgegen der Fahrtrichtung (außer Ein-

bahnstraße) 
•	 an engen und unübersichtlichen Kurven 
•	 auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 

5m davor 
•	 vor und in amtlichen Feuerwehrzufahr-

ten 
Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als 3 
Minuten hält, der parkt. 
Wo das Halten verboten ist, ist natürlich 
auch das Parken verboten 

Das Parken ist verboten: 
•	 vor und hinter Kreuzungen und Einmün-

dungen bis zu je 5 m von den Schnitt-
punkten der Fahrbahnkanten 

•	 in Bushaltestellen sowie bis zu 15 m vor 
und hinter Haltestellenschildern (Ver-
kehrszeichen 224 StVO) 

•	 vor Grundstückszufahrten, auf schmalen 
Fahrbahnen auch Gegenüber, 

Amtliche 
Bekanntmachungen



Seite 2  Freitag, 24.07.2020 Amtsblatt der Gemeinde Sasbach

Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30

Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Hess 91 01-25 

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Öffnungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr
Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Detlef Franke
Auwaldstraße 4, 79367 Weisweil
Tel. 07646-2 08 oder 0172/6 36 27 86
Fax: 07646-4 95

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, 
Tel. 07602/91 01-26 Sabine Riesterer
Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königschaffhausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
Störungen Abwasserbeseitigung
Gerd Friedrich  (En) 82 02
  (En) 37 94
24-Stunden-Rohrreinigungs-
Notdienst  07824/66 42 00

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Netze BW GmbH Rheinhausen 0800-36 29 477
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-emmendingen@bw-lv.de
Sprechstunden ohne Voranmeldung 
Mittwoch 16-17 und Donnerstag 11-12 Uhr.

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Pflegestützpunkt  07641 451-3091
Landkreis Emmendingen
Außensprechstunden des Pflegestützpunktes des 
Landkreises Emmendingen 
Außensprechstelle Endingen (Bürgerhaus / St. Jakobs-
gässli 4): Dienstag 10:00 bis 15:00 Uhr, Frau Sabine 
Wensch-Christ, Telefon 07641 451-3025

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken
24.07.2020 Münster-Apotheke Breisach
24.07.2020 Stadt Apotheke Kenzingen
25.07.2020 Bienenberg-Apotheke Malterdingen
26.07.2020 Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim
26.07.2020 Bürkle-Apotheke Emmendingen
27.07.2020 St. Katharina-Apotheke Endingen
27.07.2020 Apotheke auf der Bleiche Emmendingen
28.07.2020 Stadt-Apotheke Breisach
28.07.2020 Rathaus-Apotheke Kenzingen
29.07.2020 Stadt-Apoheke Endingen
29.07.2020 easyApotheke Emmendingen
30.07.2020 St. Blasius-Apotheke Wyhl 

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Dienstag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum
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•	 wenn keine Restfahrbahnbreite / Durch-
fahrtsbreite von mehr als 3,05 m mehr 
gegeben ist 

•	 wenn es die Benutzung gekennzeichne-
ter Parkflächen verhindert 

•	 wo es durch Zusatzschild zu Zeichen 314 
StVO nur für bestimmte Verkehrsarten 
zugelassen ist 

•	 im Bereich von Richtungspfeilen oder un-
unterbrochenen Mittellinien 

•	 in verkehrsberuhigten Bereichen außer-
halb vorgezeichneter 

Parkflächen (Z.325 StVO) 
Zeichen 283 StVO Halteverbot 
Zeichen 224 StVO Bushaltestelle 
Zeichen 286 StVO eingeschränktes Haltever-
bot 
 

Das Rathaus 
informiert 

Vandalismus/Beschädigungen 
der Bepflanzungen 
In der Nacht vom 15./16.07.2020 wurden in 
der Jechtinger Straße an zwei Wohnhäusern 
die Bepflanzung mutwillig herausgerissen 
und auf der Straße verteilt. 

Die Anwohner geben sich viel Mühe und in-
vestieren Zeit und Geld ihre Straße zur Freu-
de der Anwohner und Gäste mit Blumen 
und Pflanzen zu verschönern. 
Wer nähere Angaben zum Verursacher/zu 
den Verursachern machen kann, meldet 
sich bitte beim Ordnungsamt der Gemein-
de, Frau Felchner (Tel. 07642/9101-23 oder 
felchner@sasbach.eu). 
 
 

Vandalismus am Badesee 
Am vergangenen Wochenende wurde das 
Dixi Klo zum wiederholten Male mutwil-
lig beschädigt und dieses Mal auch in den 
See geschmissen. Aufgrund dieser Aktion 
musste eine zusätzliche Wasserprobe ent-
nommen werden. Bis zur Vorlage des Unter-
suchungsergebnisses muss der Badesee bis 
auf weiteres gesperrt bleiben. Weitere Infor-
mationen können Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Sasbach a. K., www.sasbach.de ent-
nommen werden. 
Wer nähere Angaben zum Verursacher/zu 
den Verursachern machen kann, meldet 
sich bitte beim Ordnungsamt der Gemein-
de, Frau Felchner (Tel. 07642/9101-23 oder 
felchner@sasbach.eu). 
 

 
Nutzung eines Gymnastik-
raums im Untergeschoss der 
Limburghalle 
Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten in 
der Limburghalle kann auch ein Gymnastik-
raum im Untergeschoss (Größe ca. 65 m²) für 
kleinere Gruppen genutzt werden. Hierfür 
besteht jedoch die Einschränkung, dass kei-
ne separate Umkleidemöglichkeit gegeben 
ist. Im Belegungsplan sind noch von Montag 
bis Freitag, nachmittags und auch abends 
freie Kapazitäten vorhanden. Interessenten 
möchten sich bitte mit dem Bürgermeister-
amt Sasbach, Telefon 07642/9101-12 oder 
per E-Mail rathaus@sasbach.eu bis zum 03. 
August 2020 melden. 
 

 
Fundbüro
Fundbüro/Bürgerbüro im Rathaus, EG Zi. 1, 
Tel.: 07642/9101-24

Verloren	in	Sasbach	am	Limberg:
- schwarze Kleinbildkamera in einer grün/lila 
Kameratasche 

 

Die RBS wave GmbH ist eines der großen Ingenieurunternehmen in Baden-Württemberg. 
Mehr als 150 Mitarbeiter arbeiten in den Geschäftsfeldern Energietechnik, Wasser und 
Infrastruktur. Das Dienstleistungsangebot der RBS wave GmbH richtet sich vorwiegend an 
Versorger, Stadtwerke, Kommunen und Wasserzweckverbände in Baden-Württemberg 
sowie den angrenzenden Regionen. Die RBS wave GmbH ist ein Unternehmen der EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG. 

Fachkraft / Meister für Abwassertechnik (w/m/d) 

bei der RBS wave GmbH für die Betriebsführung der Kläranlage in Sasbach am 
Kaiserstuhl, zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Operations, Ingenieure und 
Betrieb Abwasser. 

hre Aufgaben: 
 

• Selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung aller 
Betriebsführungsaufgaben gemäß den gesetzlichen Vorgaben 

• Unterstützen bei der betrieblichen Optimierung des Reinigungsprozesses 
• Mitarbeit bei der Organisation und Verwaltung der Betriebsführung 
• Durchführen der Abwasseranalytik 
• Ausführen von Reparaturarbeiten auf den Anlagen 
• Kontrollieren, Warten und Reinigen der Außenstationen (Pumpwerke, 

Regenüberlaufbecken etc.)  

hr Profil: 

• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft oder Meister für 
Abwassertechnik (w/m/d), auch engagierte Quereinsteiger (w/m/d) werden von uns 
eingearbeitet (bspw. Schlosser, Anlagenmechaniker, technische Fachkraft) 

• Gute Kenntnisse in der Betriebsführung von Kläranlagen 
• Bereitschaft zur Teilnahme an der Rufbereitschaft  
• Eigenverantwortliche und systematische Arbeitsweise 
• Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel)  
• Führerschein der Klasse B  

Unser Angebot: 

• Spannende Aufgaben und die Mitarbeit an anspruchsvollen Projekten eröffnen 
vielfältige Entwicklungsperspektiven in einem dynamisch wachsenden Umfeld 

• Kollegiale Zusammenarbeit im Team, flache Hierarchien und moderne 
Arbeitsplätze zeichnen uns aus 

• Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben  
 

Die RBS wave GmbH ist eines der großen Ingenieur-
unternehmen in Baden-Württemberg. Mehr als 150 
Mitarbeiter arbeiten in den Geschäftsfeldern Ener-
gietechnik, Wasser und Infrastruktur. Das Dienst-
leistungsangebot der RBS wave GmbH richtet sich 
vorwiegend an Versorger, Stadtwerke, Kommunen und Wasserzweckverbände in Baden-
Württemberg sowie den angrenzenden Regionen. Die RBS wave GmbH ist ein Unterneh-
men der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Fachkraft / Meister für Abwassertechnik (w/m/d)

bei der RBS wave GmbH für die Betriebsführung der Kläranlage in Sasbach am Kaiser-
stuhl, zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Operations, Ingenieure und Be-
trieb Abwasser.

Ihre Aufgaben:
•	 Selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung aller Betriebsführungsaufga-

ben gemäß den gesetzlichen Vorgaben
•	 Unterstützen bei der betrieblichen Optimierung des Reinigungsprozesses
•	 Mitarbeit bei der Organisation und Verwaltung der Betriebsführung
•	 Durchführen der Abwasseranalytik
•	 Ausführen von Reparaturarbeiten auf den Anlagen
•	 Kontrollieren, Warten und Reinigen der Außenstationen (Pumpwerke, Regenüberlauf-

becken etc.)

Ihr Profil:
•	 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft oder Meister für Abwas-

sertechnik (w/m/d), auch engagierte Quereinsteiger (w/m/d) werden von uns eingear-
beitet (bspw. Schlosser, Anlagenmechaniker, technische Fachkraft)

•	 Gute Kenntnisse in der Betriebsführung von Kläranlagen
•	 Bereitschaft zur Teilnahme an der Rufbereitschaft
•	 Eigenverantwortliche und systematische Arbeitsweise
•	 Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel)
•	 Führerschein der Klasse B

Unser Angebot:
•	 Spannende Aufgaben und die Mitarbeit an anspruchsvollen Projekten eröffnen vielfäl-

tige Entwicklungsperspektiven in einem dynamisch wachsenden Umfeld
•	 Kollegiale Zusammenarbeit im Team, flache Hierarchien und moderne Arbeitsplätze 

zeichnen uns aus
•	 Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt unter Angabe der Referenznummer 2336618 
RBS TOA, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Zur ersten telefonischen Kontaktaufnahme steht Ihnen aus der Personalbetreuung Frau 
Sandra Semeniak unter 0711 18571582 gerne zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bevorzugt per E-Mail (in einer PDF-
Datei) an:
recruiting@rbs-wave.de
oder schriftlich an:
RBS wave GmbH
Sandra Semeniak
Personalbetreuung
Postfach 31 15 08
70475 Stuttgart

Für weitere Informationen über unser Unternehmen besuchen Sie unsere Homepage 
www.rbs-wave.de.



Seite 4  Freitag, 24.07.2020 Amtsblatt der Gemeinde Sasbach

Wichtige  
Mülltermine

Abfuhr Graue Tonne 
Montag, 27.07.2020

Abfuhr Papiertonne 
Dienstag, 28.07.2020

Abfuhr Gelber Sack 
Mttwoch, 29.07.2020 
 
 

Aus den Schulen

Rheinauen- 
Grundschule  
Sasbach 

Elternabend in der Aula der Rheinauen-
Grundschule Sasbach für die Eltern der 
Schulanfänger 2020/2021 
Der Elternabend für die Eltern unserer 
Schulanfänger findet am Dienstag, den 
28.07.2020 statt. 
Zum zeitlichen Ablauf ist Folgendes vorge-
sehen:
•	 19.00 Uhr – 19.30 Uhr 
•	 Informationen zur Schülerbeförde-

rung für Eltern aus Jechtingen und 
Leiselheim 

•	 19.30 Uhr – 20.00 Uhr
 
Information/Anmeldung nur für Eltern, die 
für ihre Kinder Betreuung benötigen (Vor-
mittagsbetreuung bzw. Nachmittagsbetreu-
ung) 
•	 ab 20.00Uhr
•	 allgemeine Informationen für alle El-

tern im Anschluss weitere Informatio-
nen durch die Klassenlehrerin

 
Bitte beachten Sie die Hygienevorschrif-
ten:
•	 Abstand halten: Achten Sie auf einen 

Mindestabstand von mindestens 1.5 
Meter zu anderen Personen. 

•	 Hygiene beachten: Befolgen Sie die 
Hygieneregeln in Bezug auf Niesen, 
Husten und Händewäschen. 

•	 Alltagsmasken: Tragen Sie eine All-
tagsmaske bzw. Mund-Nasen-Bede-
ckung. 

 

Landratsamt 
Emmendingen

Neuerungen bei der forst- 
lichen Förderung in Zeiten  
von Dürre, Stürmen und  
Borkenkäfer 
Das Land Baden-Württemberg hat die für 
die Förderung im Wald bedeutsame Ver-
waltungsvorschrift „Nachhaltige Wald-
wirtschaft“ neu gefasst. Für die Waldbe-
sitzerinnen und Waldbesitzer sollen die 
Fördermaßnahmen der neu aufgestellten 
Verwaltungsvorschrift eine passgenaue und 
schnelle Unterstützung sein. Das ist notwen-
dig, weil die Wälder in Baden-Württemberg 
sich in einer Ausnahmesituation befinden 
– auch im Landkreis Emmendingen. Der Kli-
mawandel hat den Wäldern mit Dürre, Hitze 
und Schädlingen stark zugesetzt. Oberstes 
Ziel ist es, den Wald mit all seinen Leistun-
gen für Mensch und Umwelt zu erhalten. 
Ein wesentlicher Bestandteil der neuen För-
dermaßnahmen ist die Unterstützung der 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bei 
der Aufarbeitung von Schadholz sein. Der 
Fördersatz des vergangenen Jahres von bis-
her 3 € je Festmeter konnte auf 6 € je Fest-
meter (ohne Rinde) verdoppelt werden. Be-
gleitet wird diese Maßnahme durch weitere 
Förderungen, die zur Aufarbeitung ergänzt 
werden können. Zentraler Bestandteil sind 
auch attraktive Pauschalen und Vereinfa-
chungen bei der Förderung einer anstehen-
den Wiederbewaldung. Zudem wurde ein 
komplett neues Maßnahmenpaket zur För-
derung des Waldnaturschutzes geschaffen. 
Die Försterinnen und Förster im Landkreis 
Emmendingen beraten die Waldbesitzer 
gerne, um sie in dieser Situation bestmöglich 
zu unterstützen. Erste Ansprechpartner sind 
die örtlich zuständigen Forstrevierleiter. Die 
Landesforstverwaltung informiert zusätzlich 
im Förderwegweiser des Landes unter www.
foerderwegweiser.landwirtschaft-bw.de in 
der Rubrik Forstwirtschaftliche Fördermaß-
nahmen. Über diesen Förderwegweiser sind 
auch die entsprechenden Antragsformulare 
erhältlich. 
 

 

Kirchliche  
Nachrichten
Evangelische
Kirchengemeinde

Gottesdienste 
Sonntag, 26.07.2020 
09.30 Uhr Königsschaffhausen 
10.15 Uhr Leiselheim 
Es wird 10 Minuten vor geläutet. 
Die Auflagen, die während der Corona Pan-
demie gelten, sind zu beachten. 
 
Dienstag, 28.07.2020 Konfirmandenan-
meldung 
19:30 Uhr in der Kirche in Königschaffhau-
sen-Leiselheim 

Alle Mädchen und Jungen, die bis zum 
30.06.21 das 14. Lebensjahr vollendet haben, 
bzw. 2020/21 das 8. Schuljahr besuchen, 
können an dem Konfirmationsjahrgang der 
Kirchengemeinde Königschaffhausen-Lei-
selheim teilnehmen. Zur Kirchengemeinde 
gehören: Königsschaffhausen, Kiechlins-
bergen, Amoltern, Leiselheim, Sasbach und 
Jechtingen. Zur Anmeldung bitte Taufschein 
oder Familienstammbuch mitbringen. 
 
Sonntag, 02.08.2020 Abendgottesdienst 
auf dem Kirchplatz 
Leider muss dieses Jahr das Kirchplatzfest 
wegen Corona ausfallen. Um es nicht voll-
ständig ausfallen zu lassen, wollen wir am 
Sonntagabend, 02. August um 17.00 Uhr ei-
nen besonderen Gottesdienst unter freiem 
Himmel auf dem Kirchplatz zu feiern. Dazu 
ist die ganze Gemeinde herzlich eingeladen. 
Gerne kann man seinen Garten-/Klappstuhl 
selber mitbringen. Lassen sie sich überra-
schen und freuen sie sich mit uns auf den 
sicherlich besonderen Gottesdienst. 
 
Kontakt zum Pfarramt 
Das Pfarramt ist momentan für den direkten 
Kontakt geschlossen. 
Sie erreichen uns Dienstag, Mittwoch, Don-
nertag von 09.00 bis 11.00 Uhr 
telefonisch, Tel. 07642/3203, 
per E-Mail: koenigschaffhausen-leiselheim@
kbz.ekiba.de 
Homepage: www.eki-koelei.de 
 
 

Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

St. Blasius, Wyhl • St. Martin, Sasbach
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen

24.07.2020 - 31.07.2020 
 
Freitag, 24.07.2020 
S 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Samstag, 25.07.2020 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
W 18.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
  am Vorabend 
 
17. Sonntag im Jahreskreis, 26.07.2020 
J 08.30 Uhr Sonntagsgottesdienst 
S 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
 
Montag, 27.07.2020 
L 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Dienstag, 28.07.2020 
W 12.00 Uhr Ewige Anbetung 
  Schluss 18.30 Uhr 
J 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Mittwoch, 29.07.2020 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
S 08.30 Uhr Ewige Anbetung 
  Schluss 11.30 Uhr 
J 12.00 Uhr Ewige Anbetung 
  Schluss 18.30 Uhr 
 
Donnerstag, 30.07.2020 
W 19.00 Uhr Heilige Messe 
L 20.15 Uhr Heilige Stunde 

Sie haben Ihr Blättle 
nicht erhalten?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

0 77 71 93 17-48

vertrieb@primo-stockach.de
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Freitag, 31.07.2020 
S 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
Rosenkranzgebet: 
Sonntag - Donnerstag: 18.00 Uhr; 
Freitag: 18.30 Uhr
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg:
Sonntag 14.30 Uhr und Mittwoch 15.00 Uhr.
samstags ca. 08.15 Uhr (n. d. Heiligen Messe)
 
Kath. Pfarrgemeinde 
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 17.00 Uhr, außer Dienstag 18.30 Uhr
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 17.25 
Uhr

E-Mail: sasbach@am-litzelberg.de
Frau Pinschack 07642/1445
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 Uhr 
- 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Blasius, 
Wyhl a. K. 
Rosenkranzgebet: täglich 18 Uhr, Donners-
tag 18.25 Uhr, wenn Samstag Vorabendmes-
se 17.25 Uhr

E-Mail: wyhl@am-litzelberg.de
Frau Wissert 07642 / 8086
Pfarrgässle 1, 79369 Wyhl
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Di. + Mi. 9.00 - 12.00 Uhr u. Do. 14.00 - 17.00 
Uhr
 
 

Vereinsnachrichten

DRK Kreisverband Emmendin-
gen und Ortsvereine im  
Zeichen von Corona 
Der DRK KV Emmendingen hat während der 
Corona-Krise schnell, unbürokratisch und 
oft auch auf zunächst eigene Kosten gehol-
fen und tut dies immer noch. Auch die 25 
Ortsvereine sind mit ihren Helfern und Hel-
ferinnen in den letzten Wochen verstärkt im 
Einsatz. 
Doch den gestiegenen Aufwendungen ste-
hen fehlende Einnahmen entgegen! Um 
alle Hilfsangebote auch zukünftig wieder 
anbieten zu können, bittet das Deutsche 
Rote Kreuz im Landkreis Emmendingen die 
Bevölkerung um Spenden, die sowohl den 
25 DRK-Ortsvereinen im Landkreis, als auch 
dem DRK-Kreisverband zugutekommen sol-
len. 

„Helfen Sie uns helfen!“ 
Unter diesem Motto bittet das Deutsche 
Rote Kreuz um Spenden bei der Sparkasse 
Freiburg/Nördlicher Breisgau auf das Kon-
to DE 54 6805 0101 0020 0230 74 oder der 
Volksbank Breisgau Nord auf das Konto
DE 63 6809 2000 0000 6021 08. 
 
Mehr zur DRK-Spendenkampagne erfahren 
Sie auch im Livestream-Interview von Frank 
Rischmüller mit Kreisgeschäftsführer Alex-

ander Breisacher und Kreisbereitschaftslei-
ter Andrej Hog unter https://zeigtsich.tv/ 
oder gehen Sie direkt auf unsere Webpage: 
www.drk-emmendingen.de 
 
 

Jechtingen

Unser Sommerfest 
geplant	 für	 den	 26.	 Juli	 2020	 wird	 schweren	
Herzens	abgesagt.	
Die Durchführung unter gegebenen Um-
ständen ist für unsern Verein leider nicht 
möglich. Auch mit strengem Hygienekon-
zept bleibt für unsere Mitglieder und Hel-
fer ein erhöhtes Risiko. Die Gesundheit 
aller Besucher und Mitglieder steht für 
uns an erster Stelle. 
 
Bleiben	Sie	gesund!	
Ihr DRK Ortsverein Jechtingen 
 
 

Fußballverein
Sasbach e. V.

Sa., 18.07.2020
Geplante Vorbereitungsspiele

Sa., 25.07.2020
18.00 Uhr SF Oberried - FV Sasbach

So., 26.07.2020
18.00 Uhr Rieselfeld U19 - FV Sasbach

Mi., 29.07.2020
19.30 Uhr FV Sasbach - SV Breisach

Mo., 03.08.2020
19.00 Uhr FV Sasbach - FC Denzlingen

Sa., 08.08.2020
1. Hauptrunde Verbandspokal
18.00 Uhr FV Sasbach I - FV Herbolzheim I

So., 09.08.2020
17.00 Uhr FV Sasbach - SV Gündlingen 
 
 

Sportverein  
Jechtingen

SPORTWOCHE VOM 
01.- 05. AUGUST 2020 
Mit angepasstem Programm und gewohn-
ten Tagesessen laden wir Euch herzliche zur 
alljährlichen Sportwoche auf das Vereinsge-
lände des SV Jechtingens ein. 
 
Programm und Tagesessen 
SA: Elfmeterturnier für Jedermann* (ab 17 
Uhr), Gyros	mit	Zaziki 
SO: Einlagespiel B-Jugend SG Wyhl – SG 
Endingen (13 Uhr), Darts-Turnier* (ab 14.30 
Uhr), Schweinelendchen	mit	Pfifferlingen	und	
Spätzle,	Kaffee	und	Kuchen 
MO: Einlagespiel Herren SV Jechtingen 1 
– SV Kenzingen (19 Uhr), Kesselfleisch	 mit	
Meerrettich 
DI: Frisches	½	Hähnchen	mit	Salatgarnitur 

MI: Tombola (ab 18.15 Uhr), Einlagespiel der 
Frauenmannscahft SG Jechtingen/Kiechlins-
bergen (19 Uhr), Schweinshaxe	mit	Salatgar-
nitur 
Tägliches Essensangebot: Steak,	 Grill-	 und	
Currywurst,	Pommes,	Salatteller,	Eis 
 
*Anmeldung Elfmeterturnier (5 Schützen,1 
Torwart, 30€ Startgeb., incl. 1 Meter Bier) an	
elfmeterturnier@sv-jechtingen.de	(bis 31.07.20) 
*Anmeldung Darts (Steel Darts, Turniermo-
dus Doppel-KO, 301, Single Out, 10€ pP) an 
darst@sv-jechtingen.de	(bis. 31.07.20) 
 
Unser erfahrenes Vorstandsteam hat die ver-
gangenen Wochen ein Konzept entwickelt, 
bei dem die Gesundheit unserer Gäste im 
Vordergrund steht. Wir appellieren an Euch, 
im Sinne von allen Gästen, während der Ver-
anstaltung die Verordnungen und Hinweise 
zu beachten. 
Wir empfehlen die Mitnahme eines Mund- 
und Nasenschutzes. 

Der Sportverein Jechtingen freut sich auf zahl-
reiche Besucher und eine tolle Sportwoche. 
 
 

Sonstiges

RVF 
RVF-Entdeckerfreifahrt: 
Viertklässler können einen Tag lang kos-
tenlos Bus & Bahn nutzen 
Fahrschein direkt aufs Smartphone der 
Eltern 
Für viele Schülerinnen und Schüler der vier-
ten Klassen ist es ab Herbst soweit: Sie wer-
den in eine neue Schule wechseln. Damit 
verbunden ist in der Regel auch ein neuer, 
häufig weiterer Schulweg. Mit der „Entde-
ckerfreifahrt“ bietet der Regio-Verkehrsver-
bund Freiburg (RVF) den Schülerinnen und 
Schülern der vierten Klassen an, gemeinsam 
mit Eltern, Geschwistern und Freunden kos-
tenlos und entspannt vor Schuljahresbeginn 
die neue Strecke zur Schule mit dem öffent-
lichen Nahverkehr zu testen. Die Verkehrs-
unternehmen im RVF haben sich entschlos-
sen, den Familien der Viertklässler kostenlos 
eine Tageskarte REGIO24 für 5 Personen zu-
kommen zu lassen. Dieser Fahrschein gilt im 
gesamten RVF-Gebiet, also in der Stadt Frei-
burg und den Landkreisen Emmendingen 
und Breisgau-Hochschwarzwald. 
Um es den Eltern möglichst leicht zu ma-
chen, bekommen die Familien ihren Fahr-
schein in digitaler Form direkt aufs Handy. 
„Wir wollen, dass die Eltern unkompliziert 
und spontan diese Freifahrt nutzen kön-
nen. Dazu ist der digitale Weg der beste.“, 
stellt Florian Kurt, Geschäftsführer des RVF, 
die Aktion vor. Die Eltern brauchen ledig-
lich eine der Apps der VAG oder RVF – VAG 
mobil und FahrPlan+, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. In der App können sie 
dann unter der Rubrik „MobilTickets“ den 
Gutschein-Code einlösen, der automatisch 
zur Fahrkarte führt. Der Fahrschein kann an 
einem beliebigen Tag innerhalb des Akti-
onszeitraums – 1. August bis 30. September 
2020 – genutzt werden. 
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In den Landkreisen Emmendingen und 
Breisgau-Hochschwarzwald erhalten die El-
tern einen Prospekt des RVF, in Freiburg ei-
nen Elternbrief der VAG, der den Weg zum 
kostenlosen Fahrschein einfach erklärt. Die-
ser wird von den Schulen an die Viertklässler 
zur Weitergabe an die Eltern verteilt. Dieser 
Prospekt/Brief enthält dann auch den Code 
für den Fahrschein. 

Naturzentrum  
Kaiserstuhl 
im Schwarzwaldverein e.V.

Sommerprogramm 
Die besondere Flora und Fauna möchte ent-
deckt werden. Das Jahresprogramm erhal-
ten Sie bei den Tourist-Informationen bzw. 
unter www.naturzentrum-kaiserstuhl.de. 
Für die Teilnahme an unseren Exkursionen ist 
eine Anmeldung im Naturzentrum Kaiser-
stuhl erforderlich: Per Mail oder telefonisch 
am Montag und Donnerstag von 10-12 Uhr. 
 
Sonntag, 2.8., 10-12 Uhr 
Artenvielfalt im Weinbergbiotop 
Mit der Winzerfamilie streifen wir durch das 
summende Weinbergbiotop und erfahren 
mehr von einer artenfördernden Bewirt-
schaftung. Bahlingen, Rathaus Infosäule, 
Webergässle, Katharina & Johannes Kiefer, 5 
€, Anmeldeschluss 31.7.! 
In unseren Ausstellungsräumenin Ihrin-
gen zeigen wir aktuell eine Fotoausstel-
lung mit wunderschönen Aufnahmen von 
Wildblumen und ihren Samen. So haben 
Sie Pflanzensamen noch nie gesehen - bi-
zarre Formen im Makroformat. 
Einlass ist nur mit Mundschutz gestattet. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Öffnungszeiten im August: 
Montag + Donnerstag 10-12 Uhr 
 
Fotoausstellung 
Wildblumensamen im Makroformat 
Die besondere Flora und Fauna möchte ent-
deckt werden. Das Jahresprogramm erhal-
ten Sie bei den Tourist-Informationen bzw. 
unter www.naturzentrum-kaiserstuhl.de. Im 
September geht’s wieder weiter mit unseren 
Exkursionen. 
Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungs-
räumen, holen Sie sich Tipps und Informati-
onen, wandern Sie u.a. durch unsere Foto-
ausstellung „Wildblumen und ihre Samen 
in Makroformat“ oder lassen Sie sich von 
uns ganz persönlich beraten. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Einlass ist 
nur mit Mundschutz gestattet. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag + Donnerstag 10-12 Uhr, Samstag 
15-17 Uhr 
 
Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl 
im Schwarzwaldverein e.V.
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg 
Mit Abfindung ohne Abschläge früher in 
Rente 
Seit 2012 müssen Arbeitnehmer abhängig 
vom Geburtsjahrgang länger arbeiten, be-
vor sie in die Regelaltersrente gehen kön-
nen. Die Altersgrenze rückt schrittweise von 
65 auf 67 Jahre. Wer dennoch vorzeitig in 
die Altersrente gehen will, muss meist Ab-
schläge in Kauf nehmen. Diese Abschläge 
kann man jedoch ab dem 50. Lebensjahr 
durch zusätzliche Beiträge zur Rentenver-
sicherung ganz oder teilweise ausgleichen. 
Das teilt die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) Baden-Württemberg mit.
Interessant sind Sondereinzahlungen zum 
Beispiel für diejenigen, die für ein vorzei-
tiges Ausscheiden aus dem Unternehmen 
eine Abfindung erhalten. Die Sondereinzah-
lung zur Rentenversicherung ist steuerlich 
absetzbar. Nähere Auskünfte zum Steuer-
recht erteilen aber Steuerberater und die 
Lohnsteuerhilfevereine.
Bedingung für diese Sonderzahlung an 
Beiträgen ist eine Erklärung gegenüber der 
Rentenversicherung, dass man voraussicht-
lich eine vorgezogene Altersrente mit Ab-
schlägen in Anspruch nehmen möchte und 
dass die bestimmten Voraussetzungen für 
diesen Anspruch auch erfüllt werden kön-
nen. Die DRV berechnet dann auf Wunsch 
die Höhe der Sonderzahlung nach einer 
gesetzlich festgelegten Formel. Zusätzlich 
eingezahlte Beiträge wirken sich rentenstei-
gernd aus, auch wenn die Rente nicht wie 
beabsichtigt vorzeitig in Anspruch genom-
men wird. Sie können jedoch nicht rücker-
stattet werden.
Pandemiebedingt sind derzeit persönliche 
Beratungen in den Regionalzentren und Au-
ßenstellen der DRV Baden-Württemberg nur 
nach einer vorherigen Terminvereinbarung 
möglich. Die entsprechenden Telefonnum-
mern findet man auf www.deutsche-ren-
tenversicherung-bw.de. Als moderne und 
bequeme Alternative zur persönlichen Bera-
tung in den Dienststellen bietet die DRV Vi-
deoberatungen an. Diese können ebenfalls 
unter www.deutsche-rentenversicherung-
bw.de online gebucht werden. Zusätzlich 
finden Interessierte auf der Homepage der 
DRV Baden-Württemberg weitere Informa-
tionen unter anderem zur Sonderzahlung, 
Flexi-Rente und Altersteilzeit. 
 
Brutto für Netto bei Ferienjobbern 
In Baden-Württemberg beginnen die Ferien. 
Viele Schülerinnen und Schüler nutzen die 
schulfreie Zeit, um sich mit einem Minijob 
das Taschengeld aufzubessern oder erste 
Einblicke in die Berufswelt zu erhalten. We-
gen der Corona-Pandemie dürfen Ferienjob-
ber in diesem Jahr deutlich länger arbeiten, 
um brutto für netto zu kassieren. Das teilte 
die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg mit.

Es gibt zwei Arten von Minijobs, die man als 
Ferienjob ausüben kann: den kurzfristigen 
Minijob und den geringfügig entlohnten 
450-Euro-Minijob. Während bei dem gering-
fügig entlohnten Minijob der monatliche 

Verdienst auf 450 Euro begrenzt ist, kann 
man in einem kurzfristigen Minijob unbe-
grenzt verdienen. Hier ist aber die Beschäf-
tigungsdauer eingeschränkt: Wer zwischen 
dem 1. März und dem 31. Oktober eine im 
Voraus befristete kurzfristige Beschäftigung 
ausübt, kann bis zu fünf Monate oder 115 
Arbeitstage arbeiten – und der Job bleibt 
sozialversicherungsfrei. Werden diese Zeit-
räume auch bei mehreren Beschäftigungen 
nicht überschritten, spielen die Höhe des 
Gehalts und die Anzahl der Arbeitsstunden 
keine Rolle.

Alle Fragen rund um das Thema Minijob 
beantwortet die Minijob-Zentrale der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See unter der Telefonnummer 0355 
2902-70799 und im Internet unter www.
minijob-zentrale.de.

 
Netze BW 
Netze BW unterstützt sicheres ‚Zuhause-
Laden‘ von
E-Fahrzeugen: Anmeldung der Ladeein-
richtung beim Netzbetreiber erforderlich 
Die Zahl der Elektroautos auf Deutschlands 
Straßen steigt stetig an. Dies wird durch die 
Förderung aus dem aktuellen Konjunktur-
programm der Bundesregierung nun einen 
zusätzlichen Schub erhalten. Die Akzeptanz 
der Elektromobilität hängt jedoch auch 
ganz stark von den Lademöglichkeiten ab. 
In diesem Zusammenhang rückt auch die 
Variante „zuhause laden“ immer stärker in 
den Fokus. Die Netze BW bietet hier umfas-
sende Informationen an. 
Folgendes ist dabei zu beachten: 
•	 Es empfiehlt sich eine private Lade-

einrichtung, eine sogenannte Wallbox 
zu installieren. Eine haushaltsüblichen 
230-Volt-Steckdose ist nicht für das 
Aufladen eines E-Fahrzeugs und der 
damit verbundenen starken Dauerbe-
lastung ausgelegt. 

•	 Die Installation einer Wallbox muss von 
einem Elektroinstallateur durchgeführt 
werden. Benötigt wird hierfür ein Stark-
strom-Anschluss im Haus, der mit der 
Ladeeinrichtung verbunden wird. Der 
Elektroinstallateur hilft in der Regel auch 
bei sämtlichen Vorüberlegungen.

•	 Grundsätzlich müssen alle Lademög-
lichkeiten (fest angeschlossene und 
mobile Ladeeinrichtungen) dem Netz-
betreiber gemeldet werden. Lade-
einrichtungen mit einer Leistung von 
mehr als 12 kW bedürfen einer vorhe-
rigen Genehmigung. Die Anmeldung 
beim Netzbetreiber ist notwendig, da-
mit das Stromnetz vor der Installation 
geprüft und bei Bedarf entsprechend 
verstärkt werden kann. 

 
Onlineanmeldung Ihrer Ladeeinrichtung 
unter: 
•	 www.netze-bw.de/netzanschluss/la-

deeinrichtung-anmelden 
 
Weitere Informationen finden Sie unter:
•	 www.netze-bw.de/netzanschluss/

elektromobilitaet-zuhause 
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Alemannisch läbt! 
S isch wieder so witt: D Muettersproch-
Gsellschaft suecht die Beschte! Sie will unter 
denen, die Alemannisch schwätzen, diejeni-
gen küren, die die schönsten Gedichte und 
die besten Geschichten schreiben - natürlich 
in Alemannisch. 
Es winken Preise im Wert von insgesamt 
2500 Euro, darunter zwei Preise für Nach-
wuchskünstler unter 30 Jahre. Einsende-
schluss ist der 31. Dezember 2020. 
Alle näheren Informationen finden Sie unter 
www.alemannisch.de. 
Kontakt unter: 
wettbewerb@muettersproch-gsellschaft.de 
 
 
Kriminalität: das Geschäft  
mit dem Notfall 
Wucher - unseriöse Handwerker 
Rat der Polizei: Sich nicht unter Druck set-
zen lassen - Keine Vorkasse für Material-
beschaffung 
Immer wieder werden der Polizei Fälle von 
sogenannten Wucher (§ 291 StGB) gemel-
det. Dieser kann vorliegen, wenn z. B. eine 
Zwangslage, die Unerfahrenheit oder die 
Willensschwäche unbedarfter Bürgerinnen 
und Bürger ausgenutzt werden. 
2018 registrierte die Polizei in Baden-Würt-
temberg noch 618 Fälle landesweit. Durch 
eine gezielte Aufklärungskampagne der 
Verbraucherzentrale und der Polizei Baden-
Württemberg ist es gelungen, in 2019 die 
Fallzahlen um rund 25 % auf 461 Fälle zu 
senken. 

Unseriöse Schlüsseldienste, Rohrreini-
ger, Messerschleifer.. 
Dennoch: In jüngster Vergangenheit 
wurden dem Polizeipräsidium Freiburg 
mehrere Wucher-Straftaten im Präsidi-
umsbereich (Landkreise Emmendingen, 
Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg, Lör-
rach und Waldshut-Tiengen) mitgeteilt. 
Meist versuchten unseriöse Handwerker 
Notlagen schamlos in einen finanziellen Vor-
teil umzumünzen. Besonders auffällig traten 
Rohrreinigungs- und Schlüsseldienste in Er-
scheinung. Aber auch vor unreellen Schäd-
lingsbekämpfern wird gewarnt. Anfang Juli 
schlugen sogenannte „Dachhaie“ am Ober-
rhein zu. Es entstand finanzieller Schaden in 
fünfstelliger Höhe. 

Polizei und Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg informieren 
Tipps erhalten Sie unter 
www.polizei-beratung.de und 
www.vz-bw.de. 

Auf diesen Seiten finden Sie wertvolle Hin-
weise und Verhaltensratschläge. Besonders 
wichtig: Lehnen Sie eine sofortige Beglei-
chung der Rechnung strikt ab. Ebenso eine 
Vorkasse für die angebliche „Materialbe-
schaffung“. Achten Sie auf eine rechtskon-
forme Rechnung (Firmenangabe, Steuer- 
und Rechnungsnummer). 

In Notfällen wählen Sie die kostenlose Not-
rufnummer 110. 

Verbraucherzentrale 
Geld oder Gutschein 
Seit wenigen Tagen ist das Gesetz zur freiwil-
ligen Gutscheinlösung bei Pauschalreisen 
in Kraft. Wir erklären, was die Neuerung für 
Verbraucher bedeutet.

•	 Viele Verbraucher mussten wegen der 
Covid-19-Pandemie ihre Reise stornie-
ren, oft gibt es Probleme mit der Rück-
zahlung

•	 Um die Tourismusbranche zu unter-
stützen plante die Bundesregierung 
zunächst eine verpflichtende Gut-
scheinlösung, diese ist nun freiwillig 

•	 Individualreisende stehen weiter ohne 
Sicherheit da

 
Ob Badeurlaub in Spanien, Roadtripp 
in den USA oder Städtereise nach Wien: 
Zahlreiche Urlauber konnten oder woll-
ten in den letzten Wochen ihre Reise nicht 
antreten. Auf die Rückzahlung der Anie-
ter warten viele oft vergeblich, teilweise 
gab es statt Geld nur einen Gutschein. 
Nun tritt das Gesetz zur Abmilderung der 
COVID-19-Pandemie im Pauschalreise-
vertragsrecht in Kraft. Pauschalreisende 
können sich zwischen insolvenzgesicher-
tem Gutschein und Geld entscheiden, In-
dividualreisende haben weiterhin keine 
Sicherheit. 

Bereits vor der Gesetzesänderung waren 
Anbieter zur Rückzahlung verpflichtet und 
durften nur freiwillige Gutscheine heraus-
geben. „Positiv für Verbraucher ist, dass 
diese freiwilligen Gutscheine nun abgesi-
chert sind“, sagt Oliver Buttler, Reiserechts-
experte der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg. Für Verbraucher bedeutet 
die Änderung im Pauschalreiserecht kon-
kret: Wenn sie ihre Pauschalreise wegen der 
Covid-19-Pandemie stornieren wollen oder 
müssen, haben sie weiterhin das Recht, sich 
zwischen einem Gutschein oder der Rück-
zahlung des bereits gezahlten Reisepreises 
zu entscheiden. „Der Reiseveranstalter muss 
ausdrücklich auf dieses Wahlrecht hinwei-
sen,“ betont Buttler. 

NEU: Abgesichert gegen Insolvenz des 
Anbieters 
„Gerade, weil die Reisebranche durch Coro-
na so stark betroffen ist, haben viele Urlau-
ber Sorge, dass ihr Reiseanbieter insolvent 
wird und sie dann weder eine Reise antreten 
noch ihr Geld zurückbekommen können,“ 
weiß Buttler. Die jetzt beschlossenen frei-
willigen Gutscheine sind durch den Bund 
gegen Insolvenz abgesichert. Das heißt: 
Erhalten Verbraucher im Rahmen eines In-
solvenzverfahrens vom Reiseanbieter nur 
einen Teil des Gutscheinwerts zurück, er-
stattet die Bundesrepublik Deutschland den 
restlichen Teil der Vorauszahlungen. „Pau-
schalreisende, die sich für einen Gutschein 
entscheiden, werden bei einer Insolvenz des 
Anbieters nun nicht benachteiligt“, sagt er. 
Für welche Lösung Verbraucher sich letzt-
endlich entscheiden, bleibt ihnen überlas-
sen. 

Alte Gutscheine umtauschen 
Verbraucher, die für ihre wegen Corona aus-
gefallene Reise bereits einen Gutschein er-
halten haben, sollten den Reiseveranstalter 
auffordern, den Gutschein entsprechend 
des neuen Gesetzes anzupassen oder um-
zutauschen. „Diese Gutscheine sind dann 
auch gegen eine Insolvenz des Anbieters 
vollständig abgesichert“, so der Reiserechts-
experte. Für Übermittlung, Ausstellung oder 
Einlösen des Gutscheins darf der Anbieter 
keine Kosten verlangen. Wichtig außerdem: 
aus dem Gutschein muss hervorgehen, 
dass er aufgrund der Pandemie ausgestellt 
wurde. Denn diese Gutscheine verlieren 
spätestens zum 31.12.2021 ihre Gültigkeit, 
Reisende können dann verlangen, dass der 
Anbieter ihnen unverzüglich bereits geleis-
tete Vorauszahlungen zurückerstattet, wenn 
der Gutschein noch nicht eingelöst wurde. 

Individualreisende weiterhin schlechter 
gestellt 
Weiterhin ohne Absicherung sind jedoch In-
dividualreisende, also Urlauber, die Flug und 
Hotel einzeln und auf eigene Faust gebucht 
haben. „Sie bleiben auch nach Inkrafttreten 
der neuen Gesetzestexte rechtlich deutlich 
schlechter gestellt als Pauschalreisende“, kri-
tisiert Buttler. Da sie bei der Buchung keinen 
Reisesicherungsschein bekommen, haben 
sie auch kein Anrecht auf einen abgesicher-
ten Gutschein. „Ihnen bleibt derzeit nur zu 
hoffen, dass sie ihr Geld zurückbekommen 
und dass der Anbieter nicht insolvent geht. 
Das muss dringend verbessert werden,“ for-
dert er. Generell prangert Buttler an, dass 
Anbieter sowohl bei Pauschal- als auch bei 
Individualreisen, die Rückzahlung lange he-
rauszögern oder komplett verweigern. Er rät 
Verbrauchern in solchen Fällen ein Mahn-
verfahren gegen die Anbieter einzuleiten. 

LINKS ZUM THEMA 
•	 Pauschalreise	wegen	Corona	storniert:	

Gutscheine annehmen?  
https://www.vz-bw.de/node/47492 

•	 Online-Seminar	 „Ihre	 Fragen	 zu	 Rei-
serücktritt und Veranstaltungsausfall“ 
(nächster Termin: 30. Juli) 

Ende des  
redaktionellen 
Teils



4-Zi.-Whg. in Bischoffingen 
Großzügige moderne Whg. im EG einer Winzerhofanlage,
große EBK, Bad, Gäste-WC, großer Balkon, Kamin, Keller,
nur NR, keine Tiere, KM 780 €, Carport 30 €, frei ab 01.09., 
Tel. 0160  /985 613 54 

RENTNER (von Beruf Schreiner), 55  
gesichertes Einkommen, zuverlässig, Nichtraucher,  

sucht Wohnung (gerne EG ) 50-70 qm 
langfristig  oder befristet auf Zeit. Telefon 0160 / 4 33 52 52


